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Zusammenfassung

Neue pure11-Artikelnummer (ab 01.07.2023): 1109217
250-ml-Sprühflasche
Farbloses Hautantiseptikum
Auf Propanolbasis
Gebrauchsfertig
Wirkt schnell und umfassend
Gute Langzeitwirkung
Ausgezeichnete Hautverträglichkeit
Bitte beachten: Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor 
Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Empfohlene Reinraumklassen
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Alkoholische Hautantiseptika 
Cutasept® F, Cutasept® G



Ein ernst zu nehmendes Risiko für die Patienten bilden
dabei auch die eigentlich harmlosen, residenten Keime.
Diese Bakterien gehören zur körpereigenen Hautflora und
erfüllen dort wichtige Funktionen. Die natürlichen Mikroor-
ganismen fördern beispielsweise ein gesundes Hautmilieu,
indem sie den Säureschutzmantel der Haut stabilisieren.
Gelangen die residenten Keime jedoch mit dem Stanzzylin-
der einer Kanüle oder mit einem Skalpell ins Körperinnere,
können sie dort Infektionen, wie z. B. Abszesse, Venenent-
zündungen oder sogar lebensbedrohliche Sepsen auslösen.
Eine konsequente Hautantiseptik vermindert die Infektions-
gefahr deutlich und ist daher vor allen invasiven Eingriffen
unverzichtbar [1]. Als Mittel der Wahl gelten in der Haut-
antiseptik die alkoholischen Präparate. Sie verfügen über
ein schnelles und breites Wirkungsspektrum und eine gute
Hautverträglichkeit.

Cutasept®-Hautantiseptika
Schnelle und zuverlässige Keimreduktion. 

Langzeitwirkung von Hautantiseptika

Wir forschen für den Infektionsschutz. www.bode-science-center.de

Hauteigene (residente) Keime sind in der Lage, aus den unteren Haut-
schichten nachzuwachsen und an die Oberfläche zu gelangen. Durch
ihre hohe sofortige Keimreduktion, erzielen alkoholische Hautantiseptika
auch auf residente Keime einen starken Effekt. So verzögert sich das
Wachstum der residenten Flora erheblich. 

Hautantiseptika, die nach dem praxisnahen Versuch zum Lang-
zeiteffekt gemäß DGHM [1] geprüft wurden, verfügen über eine
Langzeitwirkung: Die anfängliche Reduktion der residenten
Keime bleibt auch 24 Std. nach Anwendung noch nahezu 
gleich [2,3].

1 Desinfektionsmittel-Kommission der DGHM: Richtlinie für die Prüfung und 
Bewertung von Hautdesinfektionsmitteln – Stand 1.1.1991. Zbl Hyg 1991;
192: 99-103.

2 Heeg P. Wirksamkeit von Cutasept F gegen die residente Hautflora. Kranken-
haushygieniker. Tübingen, 09.08.1992.

3 Christiansen B. Begutachtung von Cutasept G (gefärbt) als Präparat für die
Hautdesinfektion. Leiterin der zentralen Einrichtung Medizinal-
untersuchungsamt und Krankenhaushygiene 
Universitätsklinikum Schleswig-Holstein,
Campus Kiel, 21.07.2004.
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Alkoholische Hautantiseptika sind sehr 
effizient und erzielen auf der Haut eine
starke sofortige Keimreduktion.

Nach der Einwirkzeit verdampft der 
Alkohol rückstandsfrei.

Neben der Eliminierung der transienten Hautflora, der
Keime, die sich vorübergehend auf der Haut befinden, zielt
die Hautantiseptik auch auf die hauteigenen, residenten
Keime.

Die meisten Keime, die sich nur vorübergehend auf der
Haut befinden, sind leicht zu inaktivieren. Die residente
Hautflora dagegen kann sich regenerieren. Während der
Dauer eines Eingriffs sollte die Hautantiseptik größtmöglich
verhindern, dass sich die hauteigenen Keime wieder ver-
mehren.

Bei invasiven Maßnahmen wie Injektionen, Punktionen oder Operationen wird die natürliche Schutzbarriere der
Haut durchdrungen. Auf der Haut befindliche Keime können dabei in tiefere Gewebeschichten und sterile 
Körperhöhlen transportiert werden.

Minuten
Einwirkzeit
auf talg-
drüsenreicher 
Haut
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2 Minuten Einwirkzeit auf  
talgdrüsenreicher Haut

Eine besonders große Menge an residenten Keimen
kommt in talgdrüsenreichen Hautarealen wie Kopfhaut,
Stirn, Axillen, hintere und vordere Schweißrinne vor. Da die
Keime in talgdrüsenreichen Hautregionen schwerer zu re-
duzieren sind, gelten für diese Bereiche, unabhängig vom
Eingriff, etwas längere Einwirkzeiten als auf der talgdrüsen-
armen Haut und Prüfzeiten bis zu 10 Minuten [2].

In der klinischen Praxis sind Hautantiseptika mit schnellem
Wirkungseintritt zu bevorzugen: Sie sparen Arbeitszeit, die
für andere Tätigkeiten genutzt werden kann. Darüber hin-
aus bieten kurze Einwirkzeiten auch bei Notfallsituationen
die Gewähr eines umfassenden Infektionsschutzes.

Mit ihrer vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizin-
produkte (BfArM) zugelassenen Einwirkzeit von nur 2 Mi-
nuten auf der talgdrüsenreichen Haut, sind Cutasept F und 
Cutasept G die Hautantiseptika der Wahl. 

Cutasept-Hautantiseptika erzielen eine hohe initiale Reduktion
sowohl der transienten als auch der residenten Keime. Folge: 

Die hauteigene Flora benötigt anschließend eine längere Zeit
bis zum Erreichen ihrer ursprünglichen Ausgangskeimzahl.
Diese, als Langzeitwirkung bezeichnete Eigenschaft, sorgt bei
den alkoholischen Präparaten für einen zuverlässigen, antimi-
krobiellen Effekt. Prüfungen analog den praxisnahen Versu-
chen zum Langzeiteffekt der DGHM [3] belegen die aus-
gezeichnete Langzeitwirkung. So ist die Keimdichte auf 
der Haut auch 24 Stunden nach dem Auftragen der Cutasept
Hautantiseptika nahezu so gering wie unmittelbar nach der
Anwendung [4, 5, 6].

Damit beugen die Produkte einer schnellen Vermehrung der
residenten Hautflora vor und bieten auch bei längeren Eingrif-
fen einen optimalen Patientenschutz. Zusätzliches Plus der zu-
gelassenen Arzneimittel ist

1 Prävention postoperativer Infektionen im Operationsgebiet. Empfehlung 
der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention beim 
Robert Koch-Institut. Bundesgesundheitsblatt, 2007, 50:377-393.

2 Desinfektionsmittel-Kommission im VAH (Verband für Angewandte 
Hygiene e. V.) Einwirkzeiten für Hautantiseptika auf talgdrüsenreicher Haut. 
Mitteilung Nr. 5 / 2008. Hyg Med, 2008, 33: 527.

3 Desinfektionsmittel-Kommission der DGHM: Richtlinie für die Prüfung und Bewer-
tung von Hautdesinfektionsmitteln – Stand 1.1.1991. Zbl Hyg 1991; 192: 99-103.

4 Heeg P. Wirksamkeit von Cutasept F gegen die residente Hautflora. 
Krankenhaushygieniker. Tübingen, 09.08.1992.

5 Christiansen B. Begutachtung von Cutasept G (gefärbt) als Präparat für 
die Hautdesinfektion. Leiterin der zentralen Einrichtung Medizinaluntersuchungsamt
und Krankenhaushygiene Universitätsklinikum Schleswig-
Holstein, Campus Kiel, 21.07.2004.

3

talgdrüsenreiche Hautareale

talgdrüsenarme Hautareale



Eigenschaften
Das farblose Cutasept F und die gefärbte Variante 
Cutasept G sind Hautantiseptika auf Alkoholbasis, die 
über einen schnellen Wirkungseintritt und ein breites
Wirkungsspektrum verfügen. Die ausgezeichnete
Langzeitwirkung beider Präparate bietet einen optimalen
Patientenschutz bei allen invasiven Eingriffen.

• schnelle und umfassende Wirksamkeit
• ausgezeichnete Langzeitwirkung
• kurze Einwirkzeiten von 15 Sek. - 2 Minuten
• gut hautverträglich
• 50 ml und 250 ml mit praktischer Überkopf-

Sprühpumpe 

Wirkungsspektrum 
Cutasept F und Cutasept G sind bakterizid (inkl. MRSA),
fungizid, tuberkulozid, begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV,
HCV), wirksam gegen Rotavirus.

Anwendungsgebiete
Cutasept F und Cutasept G empfehlen sich zur Hautan-
tiseptik bei allen invasiven Eingriffen wie zum Beispiel:

• vor Injektionen und Punktionen – von der kurzzeitigen
s.c.-Injektion bis zu tiefen Punktionen mit großlumigen 
Punktionsnadeln

• vor Operationen ohne Desinfektionsfeld-Markierung
(Cutasept F)

• vor Operationen mit Markierung des Desinfektionsfeld   
(Cutasept G)

• vor dem Legen von Gefäßkathetern 

Die Infektionen, die in Zusammenhang mit dem Legen von
Gefäßkathetern stehen, reichen von Phlebitiden bis zu Sep-
tikämien. Das Robert Koch-Institut empfiehlt daher gemäß
Expertenkonsensus (Kategorie IB) die Desinfektion der Ein-
stichstelle mit Hautdesinfektionsmittel unter Beachtung der
Einwirkzeit [1]. 

• vor der Blutzuckermessung und Insulingabe, wenn
diese vom Personal durchgeführt wird [2]

Cutasept® F und Cutasept® G
Hautantiseptika – farblos und gefärbt
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1 Prävention Gefäßkatheter-assoziierter Infektionen.
Empfehlung der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektions-
prävention beim Robert Koch-Institut (RKI).Bundesgesundheitsbl, 2002,
45:907-924. 

2 Infektionsprävention in Heimen. Empfehlung der Kommission für Kran-
kenhaushygiene und Infektionsprävention beim Robert Koch-Institut
(RKI). Bundesgesundheitsbl, 2005, 48:1061-1080.



Anwendung 
Bei allen invasiven Eingriffen
Die Produkte können direkt auf die zu desinfizierende
Hautpartie aufgesprüht/aufgetragen werden. Der
Sprühvorgang sollte dabei in einem möglichst geringen
Abstand zum betreffenden Hautareal erfolgen, erfolgen,
um eine ausreichende Benetzung  sicherzustellen und eine
Aerosolbildung damit weitestgehend zu vermeiden.

Alternativ können die Hautantiseptika auch auf einen 
sterilen Tupfer aufgesprüht werden. Anschließend wird die
zu desinfizierende Hautpartie mit dem Tupfer abgerieben.
Dabei ist auf eine satte Benetzung des Hautareals zu
achten.

Bei der präoperativen Antiseptik kann das Produkt auch
aus einem sterilen Behältnis mit einem Tupfer entnommen
werden. Der Tupfer muss satt getränkt sein um die Haut
während der gesamten Einwirkzeit feucht zu halten.

Bei beiden Applikationsmethoden muss die empfohlene
Einwirkzeit eingehalten werden.

Vor Applikation von Inzisionsfolien
Vor der Folienapplikation ist auf eine vollständige Auftrock-
nung des Produktes zu achten.

Vor Einsatz von Thermokautern und anderen 
elektrischen Geräten  
Vor dem Einsatz von Thermokautern oder anderen elektrischen
Geräten ist auf eine vollständige Auftrocknung des Produktes
zu achten. 

Überkopf-Anwendung
Die Cutasept-Flaschen mit einem Volumen von 50 ml, 250 ml
und 500ml sind mit einer Überkopf-Sprühpumpe ausgestattet,
die eine besonders komfortable und wirtschaftliche Anwen-
dung ermöglicht.

 Zusammensetzung
Cutasept F
100 g Lösung enthalten:
Arzneilich wirksame Bestandteile: Propan-2-ol 63,0 g, entspr.
72 Vol. %. Sonstige Bestandteile: Benzalkoniumchlorid, 
Gereinigtes Wasser.

Cutasept G
100 g Lösung enthalten:
Arzneilich wirksame Bestandteile: Propan-2-ol 63,0 g, entspr.
72 Vol. %. Sonstige Bestandteile: Benzalkoniumchlorid, Gerei-
nigtes Wasser, Farbstoffe Gelborange S (E110), Chinolingelb
(E104), Brillantschwarz (E151).



Chemisch-physikalische Daten

Cutasept F
Aussehen farblose Lösung
Geruch alkoholisch
Refraction nD20 ca. 1,37
Dichte (20 °C) ca. 0,87
Flammpunkt (DIN 51755) 21 °C
Haltbarkeit nach Anbruch ca. 1 Jahr
Temperaturstabilität stabil zwischen -5 und + 40 °C

Cutasept G 
Aussehen rotbraune Lösung
Geruch alkoholisch
Refraction nD20 ca. 1,37
Dichte (20 °C) ca. 0,82
Flammpunkt (DIN 51755) 21,5 °C
Haltbarkeit nach Anbruch ca. 1 Jahr
Temperaturstabilität stabil zwischen -5 und + 40 °C

Cutasept® F und Cutasept® G
Hautantiseptika – farblos und gefärbt

Bakterien und Pilze

DVV
Wirksam gegen Viren (gemäß Deutsche
Vereinigung zur Bekämpfung der Virus-
krankheiten [DVV])

Begutachtet gegenüber unbehüllten Viren
(in Anlehnung an EN)

VAH
Zertifizierte Anwendungsempfehlung zur
prophylaktischen Hautdesinfektion vom
Verbund für Angewandte Hygiene (VAH).
(Suspensions- und praxisnahen Versuche)

vor Injektionen und Punktionen 15 Sek.
vor Punktionen von Gelenken, 1 Min.
Körperhöhlen, Hohlorganen
und chir. Eingriffen
vor allen Eingriffen 2 Min.

Bakterizidie/Levurozidie
talgdrüsenarme Haut

Bakterizidie/Levurozidie
talgdrüsenreiche Haut

Begrenzte Viruzidie (inkl. HBV, HIV, HCV) 30 Sek.

Rotavirus 30 Sek.

Viren

Wir forschen für den Infektionsschutz. www.bode-science-center.de

Die Sicherheit von Personal und Patient steht im Mittelpunkt unseres wissenschaftlichen Engagements. Umfassende
Wirksamkeitsnachweise, die Auseinandersetzung mit Infektionsrisiken und die Entwicklung von Qualitäts-Produkten
und gezielten Präventionsmethoden leisten dazu einen wichtigen Beitrag.
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Dosierung

Zulassung/Listung

Cutasept F wird beim BfArM unter der Arzneimittel- 
Zul.-Nr. 6281157.00.00 geführt.

Cutasept G wird beim BfArM unter der Arzneimittel- 
Zul. -Nr. 6281128.00.00 geführt.

Desinfektionsmittelliste des Verbund
für Angewandte Hygiene e. V. 
(VAH e. V.)

Rotavirus
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Packungs- Artikel- PZN Vers.-Einh.
inhalt Nummer Packungen

Cutasept® F Klinikpackungen

Sprühflasche 50 ml 976 806 – 50

Sprühflasche 250 ml 976 802 – 20

Flasche 350 ml 976 803 – 20

Sprühflasche 500 ml 976 805 – 20

Flasche 1000 ml 976 800 – 10
Cutasept® F Originalpackungen

Sprühflasche 50 ml 975 041 – 50

Sprühflasche 250 ml 975 042 03917271 20

Sprühflasche 500 ml 981 044 05541404 20

Flasche 1000 ml 975 040 03917294 10

Kanister 5 Liter 976 808 03917302 1

Packungs- Artikel- PZN Vers.-Einh.
inhalt Nummer Packungen

Cutasept® G Klinikpackungen

Sprühflasche 250 ml 976 812 – 20

Flasche 1000 ml 976 810 – 10
Cutasept® G Originalpackungen

Sprühflasche 250 ml 975 052 03577243 20

Flasche 1000 ml 975 050 03577266 10

Kanister 5 Liter 976 818 03577272 1

Bestellinformationen

Cutasept F: Wirkstoff: Propan-2-ol. Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten: Wirkstoff: Propan-2-ol 63,0 g, entspricht 72 Vol.%. Sonstige Be-
standteile: Benzalkoniumchlorid, Gereinigtes Wasser. Anwendungsgebiete: Hautdesinfektion vor Punktionen, Injektionen und operativen Eingriffen. Chi-
rurgische und hygienische Händedesinfektion. Gegenanzeigen: Nicht in unmittelbarer Nähe der Augen anwenden. Unverträglichkeit gegenüber
Inhaltsstoffen. Bei sach gemäßem Gebrauch kann Cutasept F während der Schwangerschaft und Stillzeit verwendet werden. Nebenwirkungen: Leichte,
diffuse Hautreizungen sind häufig. Kontaktallergische Reaktionen können auftreten. Warnhinweise: Für die Behandlung von Säuglingen und Kleinkindern
liegen keine ausreichenden Erfahrungen vor. Die Anwendung darf in diesen Fällen nur nach besonders strenger Indikationsstellung und unter ärztlicher
Aufsicht erfolgen. Benzalkoniumchlorid kann Hautreizungen hervorrufen. Keine Hautbenetzung unter Blutleere-Manschetten. Bei Inzisionsfolien vollstän-
dige Auftrocknung abwarten. Erst nach Auftrocknung elektrische Geräte benutzen. Ansammlungen auf Patientenliegefläche vermeiden. Nicht in Kontakt
mit offenen Flammen bringen. Von Zündquellen fernhalten. Bei bestimmungsgemäßer Verwendung des Präparates ist mit Brand- und Explosionsgefah-
ren nicht zu rechnen. Bei Kontakt der Lösung mit den Augen sollten die geöffneten Augen für einige Minuten mit fließendem Wasser gewaschen wer-
den. Nach Verschütten des Desinfektionsmittels sind folgende Maßnahmen zu treffen: Sofortiges Aufnehmen der Flüssigkeit, Verdünnen mit viel Wasser,
Lüften des Raumes sowie das Beseitigen von Zündquellen. Flammpunkt nach DIN 51755: 21 °C. Entzündlich. Ein etwaiges Umfüllen darf nur unter asep-
tischen Bedingungen (Sterilbank) erfolgen.

Cutasept G: Wirkstoff: Propan-2-ol. Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten: Wirkstoff: Propan-2-ol 63,0 g, entspricht 72 Vol.%. Sonstige Be-
standteile: Benzalkoniumchlorid, Gereinigtes Wasser, Gelborange S (E 110), Chinolingelb (E 104), Brillantschwarz (E 151). Anwendungsgebiete: Haut-
desinfektion vor Punktionen, Injektionen und operativen Eingriffen. Gegenanzeigen: Nicht in unmittelbarer Nähe der Augen anwenden. Unverträglichkeit
gegenüber Inhaltsstoffen. Bei sachgemäßem Gebrauch kann Cutasept G während der Schwangerschaft und Stillzeit verwendet werden. Nebenwirkun-
gen: Leichte, diffuse Hautreizungen sind selten. Kontaktallergische Reaktionen können auftreten. Warnhinweise: Für die Behandlung von Säuglingen und
Kleinkindern liegen keine ausreichenden Erfahrungen vor. Die Anwendung darf in diesen Fällen nur nach besonders strenger Indikationsstellung und unter
ärztlicher Aufsicht erfolgen. Benzalkoniumchlorid kann Hautreizungen hervorrufen. Keine Hautbenetzung unter Blutleeremanschetten. Bei Inzisionsfolien
vollständige Auftrocknung abwarten. Erst nach Auftrocknung elektrische Geräte benutzen. Ansammlungen auf Patientenliegefläche vermeiden. Nicht in
Kontakt mit offenen Flammen bringen. Von Zündquellen fernhalten. Bei bestimmungsgemäßer Verwendung des Präparates ist mit Brand- und Explosi-
onsgefahren nicht zu rechnen. Nach Verschütten des Desinfektionsmittels sind folgende Maßnahmen zu treffen: Sofortiges Aufnehmen der Flüssigkeit,
Verdünnen mit viel Wasser, Lüften des Raumes sowie das Beseitigen von Zündquellen. Flammpunkt nach DIN 51755: 21,5°C. Entzündlich. Ein etwaiges
Umfüllen darf nur unter aseptischen Bedingungen (Sterilbank) erfolgen.

Hautantiseptika
farblos

Hautantiseptika
gefärbt



PAUL HARTMANN AG 
Postfach 14 20 
89504 Heidenheim 
Deutschland 

Telefon +49 7321 36-0 
Telefax +49 7321 36-3636 
info@hartmann.info

www.hartmann.de 
(08.16) 843 056
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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unterneh-
mens 

1.1 Produktidentifikator 

Handelsname : Cutasept F 

UFI : 7EU5-N06U-E00Q-J16E 

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von 
denen abgeraten wird 

Verwendung des Stoffs/des 
Gemisches 

: Innengebrauch 
Für weitere Angaben siehe technisches Datenblatt des Produkts. 

Empfohlene Einschränkungen 
der Anwendung 

: Arzneimittel 
 

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 

Hersteller, Importeur, Lieferant : BODE Chemie GmbH 
Melanchthonstraße 27 
22525 Hamburg (Deutschland) 
Tel.: +49 (0)40 / 54 00 60 
 
Paul Hartmann AG 
Paul-Hartmann-Str. 12 
89522 Heidenheim 
Deutschland 
Tel.: +49 (0)7321 / 36 - 0 

 
Auskunftsgebender Bereich : Scientific Affairs 

kundenservice-SIDA@bode-chemie.de 
 

1.4 Notrufnummer 

Notrufnummer : Giftnotruf Göttingen 
24h-Tel. +49 (0)551 / 1 92 40 

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs 

Einstufung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008) 

Entzündbare Flüssigkeiten, Kategorie 2 
 

 H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. 
 

Augenreizung, Kategorie 2 
 

 H319: Verursacht schwere Augenreizung. 
 

Spezifische Zielorgan-Toxizität - einmalige 
Exposition, Kategorie 3, Zentralnervensystem 
 

 H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursa-
chen. 
 

2.2 Kennzeichnungselemente 

Kennzeichnung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008) 

Gefahrenpiktogramme 
 

: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Signalwort 
 

: Gefahr 
 

Gefahrenhinweise : H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. 
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 H319 Verursacht schwere Augenreizung. 
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. 
 

Sicherheitshinweise 
 

: 
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 

Prävention:  

P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen 
und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. 

Reaktion:  

P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige 
Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene 
Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. 
P337 + P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einho-
len/ ärztliche Hilfe hinzuziehen. 
P301 + P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort 
GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen. 

Entsorgung:  

P501 Inhalt/ Behälter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage 
zuführen. 
 

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung: 

Propan-2-ol (CAS: 67-63-0) 

2.3 Sonstige Gefahren 

Dieser Stoff/diese Mischung enthält keine Komponenten in Konzentrationen von 0,1 % oder höher, die ent-
weder als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persistent und sehr bioakkumulierbar 
(vPvB) eingestuft sind. 

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 

3.2 Gemische 

Inhaltsstoffe 

Chemische Bezeichnung CAS-Nr. 
EG-Nr. 
INDEX-Nr. 
REACH Nr. 

Einstufung Konzentration 
(% w/w) 

Propan-2-ol 67-63-0 
200-661-7 
603-117-00-0 
01-2119457558-25 

Flam. Liq. 2; H225 
Eye Irrit. 2; H319 
STOT SE 3; H336 

>= 50 - < 70 

Quaternäre Ammoniumverbindungen, 
Benzyl-C12-16-alkyldimethyl-, 
Chloride 

68424-85-1 
270-325-2 
01-2119983287-23 

Acute Tox. 4; H302 
Skin Corr. 1B; H314 
Eye Dam. 1; H318 
Aquatic Acute 1; H400 
Aquatic Chronic 1; 
H410 
 
M-Faktor (Akute aquati-
sche Toxizität): 10 
M-Faktor (Chronische 
aquatische Toxizität): 1 

>= 0,025 - < 0,1 

Die Erklärung der Abkürzungen finden Sie unter Abschnitt 16. 
 

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 

Allgemeine Hinweise 
 

:  Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen (wenn möglich dieses Etikett 
vorzeigen). 

 
Nach Einatmen 
 

:  Bei Einatmen, betroffene Person an die frische Luft bringen. 
 

Nach Augenkontakt :  Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit viel Wasser spü-
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 len. 
 

Nach Verschlucken 
 

:  Mund ausspülen. 
KEIN Erbrechen herbeiführen. 
 

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 

Keine Daten verfügbar 

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 

Behandlung 
 

: Für Ratschläge eines Spezialisten soll sich der Arzt an die Giftzentra-
le wenden. 

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 

5.1 Löschmittel 

Geeignete Löschmittel 
 

:  Im Brandfall, zum Löschen Was-
ser/Sprühwasser/Wasserstrahl/Kohlendioxid/Sand/Schaum/alkoholb
eständigen Schaum/Löschpulver verwenden. 
 

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 

Besondere Gefahren bei der 
Brandbekämpfung 
 

:  Geschlossene Behälter in Nähe des Brandherdes mit Wassersprüh-
nebel kühlen. 
 

Gefährliche Verbrennungspro-
dukte 
 

:  Keine gefährlichen Verbrennungsprodukte bekannt 
 

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung 

Besondere Schutzausrüstung für 
die Brandbekämpfung 
 

:  Persönliche Schutzausrüstung verwenden. Im Brandfall umgebungs-
luftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.  
 

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Ver-
fahren 

Personenbezogene Vorsichts-
maßnahmen 
 

:  Für angemessene Lüftung sorgen. 
Alle Zündquellen entfernen. 

 

6.2 Umweltschutzmaßnahmen 

Umweltschutzmaßnahmen 
 

:  Nicht in die Umwelt gelangen lassen. 
 

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 

Reinigungsverfahren 
 

:  Reinigungsmethoden - kleine Mengen an verschüttetem Material 
Mit saugfähigem Material (z.B. Lappen, Vlies) aufwischen. 
Reinigungsmethoden - große Mengen an verschüttetem Material 
Mit inertem flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen (z.B. Sand, 
Silikagel, Säurebindemittel, Universalbindemittel, Sägemehl). 
Zur Entsorgung in geeignete und verschlossene Behälter geben. 
 

6.4 Verweis auf andere Abschnitte 

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung 

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 

Hinweise zum sicheren Umgang 
 

: Berührung mit den Augen vermeiden. 
 

Hinweise zum Brand- und Ex-
plosionsschutz 
 

:  Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen.  
 

Hygienemaßnahmen :  Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen 
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 sind zu beachten. Für ausreichende Belüftung sorgen, besonders in 
geschlossenen Räumen.  
 

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 

Anforderungen an Lagerräume 
und Behälter 
 

:  Im Originalbehälter bei Raumtemperatur lagern. Dicht verschlossen 
halten.  
 

Zusammenlagerungshinweise 
 

: Von Nahrungsmitteln und Getränken fernhalten. 
 

Lagerklasse (TRGS 510) 
 

:  3, Entzündbare Flüssigkeiten  
 

7.3 Spezifische Endanwendungen 

Keine Daten verfügbar 

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen 

8.1 Zu überwachende Parameter 

Arbeitsplatzgrenzwerte 

Inhaltsstoffe CAS-Nr. Werttyp (Art der 
Exposition) 

Zu überwachende Parame-
ter 

Grundlage 

Propan-2-ol 67-63-0 AGW 200 ppm 
500 mg/m3 

DE TRGS 900 

 Spitzenbegrenzung: Überschreitungsfaktor (Kategorie): 2;(II) 

 Y: Ein Risiko der Fruchtschädigung braucht bei Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwer-
tes und des biologischen Grenzwertes (BGW) nicht befürchtet zu werden.  

Biologischer Arbeitsplatzgrenzwert 

Stoffname CAS-Nr. Zu überwachende 
Parameter 

Probennahmezeit-
punkt 

Grundlage 

Propan-2-ol 67-63-0 Aceton: 25 mg/l 
(Blut) 

Expositionsende, 
bzw. Schichtende 

TRGS 903 

  Aceton: 25 mg/l 
(Urin) 

Expositionsende, 
bzw. Schichtende 

TRGS 903 

Abgeleitete Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung (DNEL) gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006: 

Stoffname Anwendungsbe-
reich 

Expositionswege Mögliche Gesundheits-
schäden 

Wert 

Propan-2-ol (CAS: 67-
63-0) 

Arbeitnehmer Hautkontakt Langzeit - systemische 
Effekte 

888 mg/kg 

 Arbeitnehmer Einatmung Langzeit - systemische 
Effekte 

500 mg/m3 

 Verbraucher Hautkontakt Langzeit - systemische 
Effekte 

319 mg/kg 

 Verbraucher Einatmung Langzeit - systemische 
Effekte 

89 mg/m3 

 Verbraucher Verschlucken Langzeit - systemische 
Effekte 

26 mg/kg 

Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration (PNEC) gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006: 

Stoffname Umweltkompartiment Wert 

Propan-2-ol (CAS: 67-63-0) Süßwasser   140,9 mg/l 
 Boden 28 mg/kg 
 Abwasserkläranlage 2251 mg/l 

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition 

Persönliche Schutzausrüstung 

Atemschutz :  Normalerweise kein persönlicher Atemschutz notwendig. 
 

Schutzmaßnahmen :  Keine besondere Schutzausrüstung erforderlich. 
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ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

Aussehen 
 

: flüssig 
 

Farbe 
 

:  farblos 
 

Geruch 
 

:  angenehm 
 

pH-Wert 
 

: nicht bestimmt  
 

Schmelzpunkt/Schmelzbereich 
 

: nicht bestimmt  
 

Siedepunkt/Siedebereich 
 

: > 35 °C 

Flammpunkt 
 

: 20 °C 
Methode: DIN 51755 Part 1 
 

Dampfdruck 
 

: 16 kPa (50 °C) 
 

Dichte 
 

: 0,87 g/cm3 (20 °C) 
 

Löslichkeit(en) 
Wasserlöslichkeit 

 
: vollkommen mischbar  

9.2 Sonstige Angaben 

Keine Daten verfügbar 

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 

10.1 Reaktivität 

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Anwendung. 

10.2 Chemische Stabilität 

Das Produkt ist chemisch stabil. 

10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 

Gefährliche Reaktionen 
 

:  Normalerweise keine zu erwarten. 

10.4 Zu vermeidende Bedingungen 

Zu vermeidende Bedingungen 
 

: Hitze. 
Starke Sonneneinstrahlung über längere Zeit. 
 

10.5 Unverträgliche Materialien 

Zu vermeidende Stoffe 
 

:  Kein(e,er). 
 

10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte 

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung. 

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen 

Akute Toxizität 

Produkt: 

Akute orale Toxizität 
 

:  LD50 Oral (Ratte): > 13.000 mg/kg  
Methode: Rechenmethode 
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Inhaltsstoffe: 

Propan-2-ol (CAS: 67-63-0):

Akute orale Toxizität 
 

:  LD50 Oral (Ratte): > 5.000 mg/kg  
 

Akute dermale Toxizität 
 

:  LD50 Dermal (Kaninchen): > 5.000 mg/kg 
 

Quaternäre Ammoniumverbindungen, Benzyl-C12-16-alkyldimethyl-, Chloride (CAS: 68424-85-1):

Akute orale Toxizität 
 

:  LD50 Oral (Ratte): 344 mg/kg  
 

Akute dermale Toxizität 
 

:  LD50 Dermal (Kaninchen): 3.340 mg/kg 
 

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut 

Inhaltsstoffe: 

Propan-2-ol (CAS: 67-63-0): 

Spezies : Kaninchen 
Ergebnis : Keine Hautreizung 

 

Quaternäre Ammoniumverbindungen, Benzyl-C12-16-alkyldimethyl-, Chloride (CAS: 68424-85-1): 

Ergebnis : Ätzend nach 3 Minuten bis 1 Stunde Exposition 
 

Schwere Augenschädigung/-reizung 

Inhaltsstoffe: 

Propan-2-ol (CAS: 67-63-0): 

Spezies : Kaninchen 
Ergebnis : Augenreizung 

 

Sensibilisierung der Atemwege/Haut 

Produkt: 

Spezies : Meerschweinchen 
Methode : OECD Prüfrichtlinie 406 
Ergebnis : Verursacht keine Hautsensibilisierung. 

 

Inhaltsstoffe: 

Propan-2-ol (CAS: 67-63-0): 

Art des Testes : Buehler Test 
Spezies : Meerschweinchen 
Ergebnis : Verursacht keine Sensibilisierung bei Labortieren. 

 

Quaternäre Ammoniumverbindungen, Benzyl-C12-16-alkyldimethyl-, Chloride (CAS: 68424-85-1): 

Spezies : Meerschweinchen 
Methode : OECD Prüfrichtlinie 406 
Ergebnis : Verursacht keine Hautsensibilisierung. 

 

Keimzell-Mutagenität 

Inhaltsstoffe: 

Propan-2-ol (CAS: 67-63-0): 

Gentoxizität in vitro 
 

: Art des Testes: Ames test 
Stoffwechselaktivierung: mit und ohne metabolische Aktivierung 
Ergebnis: negativ 
 

Karzinogenität 

Keine Daten verfügbar 
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Reproduktionstoxizität 

Keine Daten verfügbar 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition 

Keine Daten verfügbar 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition 

Keine Daten verfügbar 

Toxizität bei wiederholter Verabreichung 

Keine Daten verfügbar 

Aspirationstoxizität 

Keine Daten verfügbar 

Erfahrungen mit der Exposition von Menschen 

Keine Daten verfügbar 

Toxikologie, Stoffwechsel, Verteilung 

Keine Daten verfügbar 

Neurologische Wirkungen 

Keine Daten verfügbar 

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 

12.1 Toxizität 

Produkt: 

Toxizität gegenüber Fischen 
 

:  LC50 (Fisch): > 100 mg/l 
Expositionszeit: 96 h 
Anmerkungen: Die Daten sind abgeschätzt auf Basis der Einstufung 
der aquatischen Toxizität der Komponenten. 
 

Inhaltsstoffe: 

Propan-2-ol: 

Toxizität gegenüber Fischen 
 

:  LC50 (Leuciscus idus (Goldorfe)): > 100 mg/l 
Expositionszeit: 96 h 
 

Toxizität gegenüber Daphnien 
und anderen wirbellosen Was-
sertieren 
 

:  EC50 (Daphnia magna (Großer Wasserfloh)): > 100 mg/l 
Expositionszeit: 48 h 
 

Toxizität gegenüber Al-
gen/Wasserpflanzen 
 

:  EC50 (Scenedesmus capricornutum (Süsswasseralge)): > 100 mg/l 
Expositionszeit: 72 h 
 

Quaternäre Ammoniumverbindungen, Benzyl-C12-16-alkyldimethyl-, Chloride: 

Toxizität gegenüber Fischen 
 

:  LC50 (Pimephales promelas (fettköpfige Elritze)): 0,28 mg/l 
Expositionszeit: 96 h 
 

Toxizität gegenüber Daphnien 
und anderen wirbellosen Was-
sertieren 
 

:  EC50 (Daphnia magna (Großer Wasserfloh)): 0,016 mg/l 
Expositionszeit: 48 h 
Methode: OECD- Prüfrichtlinie 202 
 

Toxizität gegenüber Al-
gen/Wasserpflanzen 
 

:  ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (einzellige Grünalge)): 0,049 
mg/l 
Expositionszeit: 72 h 
Art des Testes: Zellvermehrungshemmtest 
Methode: OECD- Prüfrichtlinie 201 
 

M-Faktor (Akute aquatische 
Toxizität) 
 

: 10 

Toxizität gegenüber Fischen 
(Chronische Toxizität) 
 

: NOEC: 0,032 mg/l  
Expositionszeit: 34 d 
Spezies: Leuciscus idus (Goldorfe) 
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Toxizität gegenüber Daphnien 
und anderen wirbellosen Was-
sertieren (Chronische Toxizität) 
 

: NOEC: 0,0042 mg/l  
Expositionszeit: 21 d 
Spezies: Daphnia magna (Großer Wasserfloh) 
 

M-Faktor (Chronische aquati-
sche Toxizität) 
 

: 1 

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit 

Produkt: 

Biologische Abbaubarkeit 
 

:  Anmerkungen: Nach den Ergebnissen der Bioabbaubarkeittests ist 
dieses Produkt als leicht abbaubar einzustufen. 
 

12.3 Bioakkumulationspotenzial 

Keine Daten verfügbar 

12.4 Mobilität im Boden 

Keine Daten verfügbar 

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 

Produkt: 

Bewertung 
 

: Dieser Stoff/diese Mischung enthält keine Komponenten in Konzent-
rationen von 0,1 % oder höher, die entweder als persistent, bioak-
kumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persistent und sehr bioak-
kumulierbar (vPvB) eingestuft sind.. 
 

12.6 Andere schädliche Wirkungen 

Keine Daten verfügbar 

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung 

Produkt :  Unter Beachtung der örtlichen und nationalen gesetzlichen Vorschrif-
ten als gefährlichen Abfall entsorgen. 
Abfallschlüsselnummern sollen vom Verbraucher, möglichst in Ab-
sprache mit den Abfallentsorgungsbehörden, ausgestellt werden. 
 

   07 06 04 andere organische Lösemittel, Waschflüssigkeiten und 
Mutterlaugen 
 

Verunreinigte Verpackungen :  Reste entleeren. 
Behälter zwischenlagern und nach örtlichen behördlichen Vorschrif-
ten zur Wiederverwertung abgeben. 
 

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 

14.1 UN-Nummer 

ADN : UN 1219 

ADR : UN 1219 

RID : UN 1219 

IMDG : UN 1219 

IATA : UN 1219 

14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung 

ADN : ISOPROPANOL, LÖSUNG 

ADR : ISOPROPANOL, LÖSUNG 

RID : ISOPROPANOL, LÖSUNG 
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IMDG : ISOPROPANOL, SOLUTION 

IATA : Isopropanol, solution 

14.3 Transportgefahrenklassen 

ADN : 3 

ADR : 3 

RID : 3 

IMDG : 3 

IATA : 3 

14.4 Verpackungsgruppe 

ADN  
Verpackungsgruppe : II 
Klassifizierungscode : F1 
Nummer zur Kennzeichnung der 
Gefahr 

: 33 

Gefahrzettel : 3 

ADR  
Verpackungsgruppe : II 
Klassifizierungscode : F1 
Nummer zur Kennzeichnung der 
Gefahr 

: 33 

Gefahrzettel : 3 
Tunnelbeschränkungscode : (D/E) 

RID  
Verpackungsgruppe : II 
Klassifizierungscode : F1 
Nummer zur Kennzeichnung der 
Gefahr 

: 33 

Gefahrzettel : 3 

IMDG  
Verpackungsgruppe : II 
Gefahrzettel : 3 
EmS Kode : F-E, S-D 

IATA (Fracht)   
Verpackungsanweisung (Fracht-
flugzeug) 

: 364  

Verpackungsanweisung (LQ) : Y341  
Verpackungsgruppe : II 
Gefahrzettel : Flammable Liquids 

IATA (Passagier)   
Verpackungsanweisung (Passa-
gierflugzeug) 

: 353  

Verpackungsanweisung (LQ) : Y341  
Verpackungsgruppe : II 
Gefahrzettel : Flammable Liquids 

14.5 Umweltgefahren 

ADN  
Umweltgefährdend : nein 

ADR  
Umweltgefährdend : nein 

RID  
Umweltgefährdend : nein 

IMDG  
Meeresschadstoff : nein 
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14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 

Die hierin bereitgestellte(n) Transporteinstufung(en) ist/sind nur zu informativen Zwecken gedacht und ba-
sieren lediglich auf den Eigenschaften des unverpackten Materials gemäß Beschreibung in diesem Sicher-
heitsdatenblatt. Transporteinstufungen können mit dem Transportmittel, der Verpackungsgröße und Abwei-
chungen in regionalen oder Länderbestimmungen variieren. 

14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-Code 

Auf Produkt im Lieferzustand nicht zutreffend. 

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den 
Stoff oder das Gemisch 

REACH - Beschränkungen der Herstellung, des Inverkehrbrin-
gens und der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe, 
Zubereitungen und Erzeugnisse (Anhang XVII) 
 

: Nicht anwendbar 

REACH - Liste der für eine Zulassung in Frage kommenden 
besonders besorgniserregenden Stoffe (Artikel 59). 
 

: Nicht anwendbar 

REACH - Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe (An-
hang XIV) 
 

: Nicht anwendbar 

Verordnung (EG) Nr. 1005/2009 über Stoffe, die zum Abbau 
der Ozonschicht führen 
 

: Nicht anwendbar 

Verordnung (EU) 2019/1021 über persistente organische 
Schadstoffe (Neufassung) 
 

: Nicht anwendbar 

Verordnung (EG) Nr. 649/2012 des Europäischen Parlaments 
und des Rates über die Aus- und Einfuhr gefährlicher Chemi-
kalien 
 

: Nicht anwendbar 

 
Seveso III: Richtlinie 2012/18/EU des Europäischen Parlaments und des Rates zur Beherrschung der Ge-
fahren schwerer Unfälle mit gefährlichen Stoffen.
P5c 
 

 ENTZÜNDBARE 
FLÜSSIGKEITEN 
 

 
Wassergefährdungsklasse : WGK 1 schwach wassergefährdend 

Einstufung nach AwSV, Anlage 1 (5.2) 
 

TA Luft :  Gesamtstaub: 
Nicht anwendbar 

   Staubförmige anorganische Stoffe: 
Nicht anwendbar 

   Dampf- oder gasförmige anorganische Stoffe: 
Nicht anwendbar 

   Organische Stoffe: 
Nicht anwendbar 

   Krebserzeugende Stoffe: 
Nicht anwendbar 

   Erbgutverändernd: 
Nicht anwendbar 

   Reproduktionstoxisch: 
Nicht anwendbar 

 
Flüchtige organische Verbin-
dungen 
 

: Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 24. November 2010 über Industrieemissionen (integrierte Ver-
meidung und Verminderung der Umweltverschmutzung) 
Gehalt flüchtiger organischer Verbindungen (VOC): 63 % 
 

Sonstige Vorschriften: 

Beschäftigungsbeschränkungen gemäß Richtlinie 94/33/EG über den Jugendarbeitsschutz oder verschär-
fenden nationalen Bestimmungen beachten, soweit zutreffend. 
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15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung 

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung (Chemical Safety Assessment) ist für diesen Stoff nicht erforderlich, wenn er wie 
vorgegeben verwendet wird. 

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 

Volltext der H-Sätze 

H225 : Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. 
H302 : Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. 
H314 : Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschä-

den. 
H318 : Verursacht schwere Augenschäden. 
H319 : Verursacht schwere Augenreizung. 
H336 : Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. 
H400 : Sehr giftig für Wasserorganismen. 
H410 : Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 

Weitere Information 

Einstufung des Gemisches: Einstufungsverfahren: 

Flam. Liq. 2 H225 Basierend auf Produktdaten oder Beurtei-
lung 

Eye Irrit. 2 H319 Rechenmethode 

STOT SE 3 H336 Rechenmethode 

 

Abschnitte des Sicherheitsdatenblatts, die überarbeitet wurden: 

13. Hinweise zur Entsorgung 
 

Volltext anderer Abkürzungen 

Acute Tox. : Akute Toxizität 
Aquatic Acute : Kurzfristig (akut) gewässergefährdend 
Aquatic Chronic : Langfristig (chronisch) gewässergefährdend 
Eye Dam. : Schwere Augenschädigung 
Eye Irrit. : Augenreizung 
Flam. Liq. : Entzündbare Flüssigkeiten 
Skin Corr. : Ätzwirkung auf die Haut 
STOT SE : Spezifische Zielorgan-Toxizität - einmalige Exposition 
DE TRGS 900 : TRGS 900 - Arbeitsplatzgrenzwerte 
TRGS 903 : TRGS 903 - Biologische Grenzwerte 
DE TRGS 900 / AGW : Arbeitsplatzgrenzwert 

 

ADN - Europäisches Übereinkommens über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf Binnen-
wasserstrassen; ADR - Europäisches Übereinkommens über die internationale Beförderung gefährlicher 
Güter auf der Straße; AICS - Australisches Verzeichnis chemischer Substanzen; ASTM - Amerikanische 
Gesellschaft für Werkstoffprüfung; bw - Körpergewicht; CLP - Verordnung über die Einstufung, Kennzeich-
nung und Verpackung von Stoffen, Verordnung (EG) Nr 1272/2008; CMR - Karzinogener, mutagener oder 
reproduktiver Giftstoff; DIN - Norm des Deutschen Instituts für Normung; DSL - Liste heimischer Substanzen 
(Kanada); ECHA - Europäische Chemikalienbehörde; EC-Number - Nummer der Europäischen Gemein-
schaft; ECx - Konzentration verbunden mit x % Reaktion; ELx - Beladungsrate verbunden mit x % Reaktion; 
EmS - Notfallplan; ENCS - Vorhandene und neue chemische Substanzen (Japan); ErCx - Konzentration 
verbunden mit x % Wachstumsgeschwindigkeit; GHS - Global harmonisiertes System; GLP - Gute Labor-
praxis; IARC - Internationale Krebsforschungsagentur; IATA - Internationale Luftverkehrs-Vereinigung; IBC - 
Internationaler Code für den Bau und die Ausrüstung von Schiffen zur Beförderung gefährlicher Chemikalien 
als Massengut; IC50 - Halbmaximale Hemmstoffkonzentration; ICAO - Internationale Zivilluftfahrt-
Organisation; IECSC - Verzeichnis der in China vorhandenen chemischen Substanzen; IMDG - Code – In-
ternationaler Code für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen; IMO - Internationale Seeschiff-
fahrtsorganisation; ISHL - Gesetz- über Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (Japan); ISO - In-
ternationale Organisation für Normung; KECI - Verzeichnis der in Korea vorhandenen Chemikalien; LC50 - 
Lethale Konzentration für 50 % einer Versuchspopulation; LD50 - Lethale Dosis für 50 % einer Versuchspo-
pulation (mittlere lethale Dosis); MARPOL - Internationales Übereinkommen zur Verhütung der Meeresver-
schmutzung durch Schiffe; n.o.s. - nicht anderweitig genannt; NO(A)EC - Konzentration, bei der keine 
(schädliche) Wirkung erkennbar ist; NO(A)EL - Dosis, bei der keine (schädliche) Wirkung erkennbar ist; 
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NOELR - Keine erkennbare Effektladung; NZIoC - Neuseeländisches Chemikalienverzeichnis; OECD - Or-
ganisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung; OPPTS - Büro für chemische Sicherheit und 
Verschmutzungsverhütung (OSCPP); PBT - Persistente, bioakkumulierbare und toxische Substanzen; 
PICCS - Verzeichnis der auf den Philippinen vorhandenen Chemikalien und chemischen Substanzen; 
(Q)SAR - (Quantitative) Struktur-Wirkungsbeziehung; REACH - Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Euro-
päischen Parliaments und des Rats bezüglich der Registrierung, Bewertung, Genehmigung und Restriktion 
von Chemikalien; RID - Regelung zur internationalen Beförderung gefährlicher Güter im Schienenverkehr; 
SADT - Selbstbeschleunigende Zersetzungstemperatur; SDS - Sicherheitsdatenblatt; SVHC - besonders 
besorgniserregender Stoff; TCSI - Verzeichnis der in Taiwan vorhandenen chemischen Substanzen; TRGS - 
Technischen Regeln für Gefahrstoffe; TSCA - Gesetz zur Kontrolle giftiger Stoffe (Vereinigte Staaten); UN - 
Vereinte Nationen; vPvB - Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar 

 

 
Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen zum 
Zeitpunkt der Überarbeitung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte für den sicheren Umgang mit dem in 
diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. 
Die Angaben sind nicht übertragbar auf andere Produkte. Soweit das in diesem Sicherheitsdatenblatt genannte 
Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird oder einer Bearbeitung unterzogen 
wird, können die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdrücklich etwas anderes 
ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material übertragen werden. 
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